
 
bisherige Fassung Angepasste, zu genehmigende Fassung 

Artikel 1 – Bezeichnung, Definition und Sitz 
1. Der Verein führt den Namen "Biblio-

theksverband Südtirol", abgekürzt BVS. 
Nach erfolgter Eintragung in das vom 
Art. 45 des GvD 117/2017 vorgesehe-
nen Verzeichnis lautet die Bezeichnung 
Bibliotheksverband Südtirol ETS. Im 
Moment, in dem die Abkürzung in 
deutscher Sprache vorliegt, wird jene 
verwendet. 

2. Laut GvD 117/2017 handelt es sich 
beim BVS um eine Körperschaft des 
Dritten Sektors. 

3. Er bildet den Zusammenschluss von 
Bibliotheken, Bibliotheksbetreuerin-
nen und -betreuern sowie Freundinnen 
und Freunden von Bibliotheken in Süd-
tirol. Als Mitglieder gelten Personen 
und Institutionen gemäß Art. 6 dieser 
Statuten. 

4. Der Sitz des BVS ist in Bozen. 
5. Dauer des Vereins: unbegrenzt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artikel 2 – Zweck 
1. Der Verein hat die Aufgabe, alle im 

Dienste der Bevölkerung in Südtirol ste-
henden Bibliotheken ohne Unterschied 
der Trägerschaft zu fördern und die ge-
meinsamen Interessen dieser Bibliothe-
ken, der in ihnen tätigen Bibliothekarin-
nen und Bibliothekare, der Bibliotheks-
benutzerinnen und -benutzer wirksam 
zu vertreten, um der Bevölkerung die 

Art. 1 – Name – Sitz – Dauer 
1. Im Sinne des gesetzesvertretenden 

Dekrets Nr. 117/2017 (nachstehend 
auch als „Kodex des Dritten Sektors“ be-
zeichnet) und der einschlägigen für Ver-
eine geltenden Bestimmungen des italie-
nischen Zivilgesetzbuches wird die Sat-
zung des Vereines „Bibliotheksverband 
Südtirol“, nachstehend auch kurz „Ver-
band“ genannt, an den Kodex des Dritten 
Sektors angepasst. 

2. Der Verband hat seinen Sitz in der Ge-
meinde Bozen. Eine etwaige Änderung 
des Sitzes innerhalb des Gebiets der Ge-
meinde Bozen erfordert keine Satzungs-
änderung, soweit dazu ein eigener Be-
schluss des Vorstands vorliegt und die 
Änderung anschließend den zuständigen 
Stellen mitgeteilt wird. 

3. Der Verband ist auf dem Gebiet der Au-
tonomen Provinz Bozen/Südtirol tätig. 

4. Der Verband kann Sektionen oder Zweit-
sitze einrichten. 

5. Der Verband hat unbegrenzte Dauer. 

 
Art. 2 – Verwendung des Namenszusatzes 
„Körperschaft des Dritten Sektors“  

1. Nach der Eintragung in den betreffenden 
Abschnitt des Verzeichnisses des staatli-
chen Einheitsregisters des Dritten Sek-
tors muss der Verband den Namen „Bib-
liotheksverband Südtirol Körperschaft 
des Dritten Sektors“ oder „Bibliotheks-
verband Südtirol KDS“ führen. 

 
Art. 3 – Ziel und Zweck 
1. Der Verband verfolgt ohne Gewinnab-

sicht zivilgesellschaftliche, solidarische, 
gemeinnützige Ziele, indem er haupt-
sächlich oder ausschließlich Tätigkeiten 
im allgemeinen Interesse zu Gunsten 
Dritter und der eigenen Mitglieder, unter 
voller Achtung der Würde seiner Mitglie-
der, ausübt. 



Medien als wichtiges Bildungsmittel zu 
erschließen. 

2. Bibliotheken, die kommerziellen Zwe-
cken dienen, werden nicht gefördert. 

3. Der Verein verfolgt bürgerschaftliche, 
solidarische und gemeinnützige Ziele zu-
gunsten Dritter und ist nicht auf Gewinn 
ausgerichtet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Er stützt sich bei der Umsetzung seiner 
Tätigkeit auf die Grundsätze der Demo-
kratie, Gleichheit und religiöser, politi-
scher, ethnischer, kultureller und sexuel-
ler Nichtdiskriminierung. 

2. Der Verband verfolgt das Ziel, alle in den 
Diensten der Bevölkerung in Südtirol ste-
henden Bibliotheken, die ohne Gewinn-
absicht tätig sind, zu fördern und die ge-
meinsamen Interessen dieser Bibliothe-
ken, der Bibliothekarinnen und Biblio-
thekare, der Bibliotheksbenutzerinnen 
und -benutzer wirksam zu vertreten, um 
der Bevölkerung die Medien als wichti-
ges Bildungsmittel zu erschließen. 

3. Der Verband ist in den folgenden Berei-
chen laut Art.5, Buchst. d), i), u), v) und 
w) GvD 117/2017 tätig: 

a) Erziehung, Unterricht und beruf-
liche Fortbildung gemäß Gesetz 
Nr. 53 vom 28. März 2003 in gel-
tender Fassung sowie kulturelle 
Tätigkeiten von sozialem Inte-
resse für Bildungszwecke; 

b) Organisation und Ausübung von 
kulturellen, künstlerischen oder 
Freizeitaktivitäten von sozialem 
Interesse einschließlich Ver-
lagstätigkeiten zur Förderung 
und Verbreitung der Kultur und 
der Praxis der ehrenamtlichen 
Tätigkeit und von Tätigkeiten im 
allgemeinen Interesse gemäß Ar-
tikel 5, Absatz 1 GvD 117/2017; 

c) Wohltätigkeit, Fernunterstüt-
zung, freie Überlassung von Le-
bensmitteln oder Produkten laut 
Gesetz Nr. 166 vom 19. August 
2016 in geltender Fassung oder 
die Bereitstellung von Geld, Wa-
ren oder Dienstleistungen zur Un-
terstützung von benachteiligten 
Personen oder Tätigkeiten im all-
gemeinen Interesse gemäß Arti-
kel 5, Absatz 1 GvD 117/2017; 

d) Förderung einer Kultur der Lega-
lität, des Friedens zwischen den 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artikel 3 – Maßnahmen zur Erreichung des 
Vereinszwecks 
1. Der Verein trifft die erforderlichen Maß-
nahmen, die zur Entwicklung eines leistungs-
fähigen Bibliothekswesens, zur Unterstüt-
zung der Bibliotheken und damit zur allge-
meinen Leseförderung beitragen. 
2. Er arbeitet eng mit für das Bibliothekswe-
sen zuständigen Landesämtern zusammen 
und steht in Kontakt mit den für Südtirol be-
deutsamen Bibliothekseinrichtungen und 
Fachstellen im In- und Ausland. 
3. Insbesondere bemüht sich der Verein: 
a) um eine angemessene Einordnung des 
Bibliothekswesens in die öffentliche Kultur- 
und Bildungsarbeit und um eine ausrei-
chende, geregelte Finanzierung der Biblio-
theksarbeit;  
b) um Qualitätssicherung in den Bibliothe-
ken und um die Entwicklung eines vernetz-
ten Bibliothekssystems; 
c) um Interessenvertretung und Imagestär-
kung der Bibliotheken und des Berufsbildes 
Bibliothekarin / Bibliothekar; 
d) um eine Förderung der Bibliotheken 
durch fachgerechte zentrale Dienstleistun-
gen; 

Völkern, der Gewaltlosigkeit und 
der waffenlosen Verteidigung; 

e) Förderung und Schutz der Men-
schenrechte, der bürgerlichen, 
sozialen und politischen Rechte 
sowie der Rechte der Verbrau-
cher und der Nutzer der in die-
sem Artikel genannten Tätigkei-
ten im allgemeinen Interesse, 
Förderung der Chancengleichheit 
und von Initiativen zur gegensei-
tigen Hilfe, einschließlich der 
Zeitbanken gemäß Artikel 27 des 
Gesetzes Nr. 53 vom 8. März 
2000, und der in Artikel 1, Absatz 
266 des Gesetzes Nr. 244 vom 24. 
Dezember 2007 genannten soli-
darischen Einkaufsgemeinschaf-
ten. 

 
Art. 4 – Tätigkeit 
Zur Erreichung der oben genannten Ziele 
kann der Verband folgende Tätigkeiten aus-
üben: 
1. Der Verband trifft die erforderlichen 

Maßnahmen, die zur Entwicklung eines 
leistungsfähigen Bibliothekswesens, zur 
Unterstützung der Bibliotheken und da-
mit zur allgemeinen Leseförderung bei-
tragen. 

2. Er arbeitet eng mit für das Bibliotheks-
wesen zuständigen Landesämtern zu-
sammen und steht in Kontakt mit den für 
Südtirol bedeutsamen Bibliotheksein-
richtungen und Fachstellen im In- und 
Ausland. Insbesondere bemüht sich der 
Verband: 

a) um eine angemessene Einord-
nung des Bibliothekswesens in 
die öffentliche Kultur- und Bil-
dungsarbeit und um eine ausrei-
chende, geregelte Finanzierung 
der Bibliotheksarbeit; 

b) um Qualitätssicherung in den Bib-
liotheken und um die Entwick-
lung eines vernetzten Biblio-
thekssystems; 



e) um die Förderung und Qualifizierung der 
Bibliothekarinnen und Bibliothekare; 
4. Die Haupttätigkeit des Vereins ist von all-
gemeinem Interesse und umfasst gemäß 
dem GvD 117/2017, Art. 5, Abs. 1, Buchstabe 
d) Erziehung, Unterricht und berufliche Fort-
bildung gemäß dem Gesetz vom 28. März 
2003, Nr. 53 in seiner geltenden Fassung so-
wie kulturelle Tätigkeiten von sozialem Inte-
resse für Bildungszwecke und laut Buchstabe 
i) Organisation und Ausübung von kulturel-
len, künstlerischen oder Freizeitaktivitäten 
von sozialem Interesse, einschließlich Ver-
lagstätigkeiten zur Förderung und Verbrei-
tung der Kultur und Praxis der ehrenamtli-
chen Tätigkeit und Tätigkeiten von allgemei-
nem Interesse gemäß diesem Artikel. 
5. Der Verein kann auch weitere Tätigkeiten 
gemäß dem GvD 117/2017, Art. 6 ausüben. 
Diese sind sekundär und müssen instrumen-
tell in direktem Zusammenhang mit der 
Haupttätigkeit stehen. Um welche Tätigkei-
ten es sich genau handelt, entscheidet der 
Vereinsvorstand. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c) um Interessenvertretung und 
Imagestärkung der Bibliotheken 
und des Berufsbildes Bibliotheka-
rin/Bibliothekar; 

d) um eine Förderung der Bibliothe-
ken durch fachgerechte zentrale 
Dienstleistungen; 

e) um die Förderung und Qualifizie-
rung der Bibliothekarinnen und 
Bibliothekare; 

f) jegliche andere nicht eigens in 
dieser Aufzählung erwähnte Tä-
tigkeit, die auf jeden Fall mit den 
oben genannten Tätigkeiten ver-
bunden ist, soweit sie im Einklang 
steht mit den institutionellen Zie-
len und zur Erreichung dieser 
Ziele beitragen kann. 

3. Der Verband kann laut Art. 6 des Kodex 
des Dritten Sektors auch andere von den 
Tätigkeiten im allgemeinen Interesse ab-
weichende Aktivitäten unter der Voraus-
setzung durchführen, dass es sich um 
Nebentätigkeiten handelt und sie der 
Hauptverbandstätigkeit dienlich sind. 
Die Festlegung dieser weiteren Tätigkei-
ten obliegt dem Vorstand, der unter Be-
achtung etwaiger Beschlüsse der Mitglie-
derversammlung zu diesem Thema ver-
pflichtet ist, die Kriterien und Obergren-
zen einzuhalten, die für die Ausübung 
solcher Tätigkeiten im genannten Kodex 
und in den Durchführungsbestimmun-
gen zum Kodex festgelegt sind. 

4. Der Verein kann auch öffentliche Spen-
densammlungen durchführen, um die ei-
genen Tätigkeiten im allgemeinen Inte-
resse zu finanzieren; dabei sind die Mo-
dalitäten, Bedingungen und Beschrän-
kungen zu beachten, die in Art. 7 des Ko-
dex des Dritten Sektors und in den dazu-
gehörigen Durchführungsbestimmungen 
vorgesehen sind. 

5. Zur Ausübung seiner Tätigkeit kann der 
Verband unter Einhaltung der diesbezüg-
lichen Bestimmungen des Kodex des 
Dritten Sektors und unbeschadet der 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Artikel 6 – Mitgliedschaft 
1) Mitglieder des Vereins können werden: 
a) physische Personen oder ehrenamtliche 
Organisationen 

Verpflichtung, Freiwillige, die ihre Tätig-
keit andauernd und nicht gelegentlich 
ausüben, in einem eigenen Register ein-
zutragen, diese einsetzen. Der Verband 
versichert die von ihm eingesetzten Frei-
willigen gegen Unfälle und Krankheiten 
im Zusammenhang mit der Ausübung 
der ehrenamtlichen Tätigkeit sowie ge-
gen die zivilrechtliche Haftung gegen-
über Dritten. Der Verband kann unter 
Einhaltung der diesbezüglichen Bestim-
mungen des Dritten Sektors auch Arbeit-
nehmer einstellen oder selbstständig Tä-
tige oder andere Dienstleistungen in An-
spruch nehmen. Die Qualifikation eines 
Freiwilligen ist nicht mit der Qualifikation 
eines Arbeitnehmers oder eines freibe-
ruflich Beauftragten vereinbar. 

6. Für die ehrenamtliche Tätigkeit darf auf 
keinen Fall eine Vergütung entrichtet 
werden, auch nicht vom Hilfeempfän-
ger/von der Hilfeempfängerin. Den eh-
renamtlich Tätigen dürfen nur die Kosten 
erstattet werden, die tatsächlich für die 
durchgeführte Tätigkeit angefallen sind 
und genau belegt werden müssen; die 
Spesenvergütung erfolgt nach Genehmi-
gung durch den Vorstand und in dem von 
ihm festgesetzten Rahmen. 

 
Art. 5 – Bestimmungen über die interne 
Verbandsordnung 
1. Die interne Verbandsordnung orientiert 

sich an den Grundsätzen der Demokra-
tie, Chancengleichheit und Gleichbe-
rechtigung aller Mitglieder; die Ver-
bandsämter werden durch Wahlen be-
setzt, alle Mitglieder können ernannt 
werden. 

2. In Bezug auf die Rechte und Pflichten ge-
genüber dem Verband werden alle Mit-
glieder gleich behandelt. 

 
 
Art. 6 – Mitglieder 
1. Als Verbandmitglieder zugelassen sind 

natürliche Personen, Vereine und Kör-
perschaften des Dritten Sektors sowie 



b) Körperschaften des dritten Sektors ohne 
Gewinnabsichten 
2) Die Mitgliedschaft wird durch schriftliche 
Beitrittserklärung und Bezahlung des Mit-
gliedsbeitrages erworben.  
a) Der Mitgliedsbeitrag ist in der Höhe und in 
der Form einzuzahlen, wie er jährlich vom 
Ausschuss festgelegt wird.  
b) Die Satzung, etwaige interne Geschäfts-
ordnungen und die Beschlüsse der Vereins-
organe sind einzuhalten. 
c) Eine zeitlich befristete Mitgliedschaft ist 
nicht möglich. 
3) Die Aufnahme eines Mitglieds wird vom 
Vorstand abgelehnt, wenn die in den zwei 
vorhergehenden Absätzen vorgesehenen 
Voraussetzungen nicht erfüllt sind. 
4) Die Mitgliederversammlung kann ein Mit-
glied aus dem Verein ausschließen. Gründe 
für die Ablehnung der Aufnahme und für den 
Ausschluss können sein: 
a) die kommerzielle Tätigkeit einer Biblio-
thek mit Gewinnabsicht; 
b) die Rufschädigung von Seiten von Privat-
personen oder Vereinigungen, die sich ge-
gen die Tätigkeiten und Dienstleistungen des 
Bibliotheksverbandes richtet; 
c) die Nichteinhaltung der in diesen Statuten 
festgelegten Grundsätze und Richtlinien. 
Das nicht aufgenommene bzw. ausgeschlos-
sene Mitglied hat die Möglichkeit, innerhalb 
30 Tagen ab Zustellung der entsprechenden 
Mitteilung beim Ausschuss Beschwerde ge-
gen die Entscheidung des Vorstandes einzu-
legen. Ausgeschlossene Mitglieder haben 
keinerlei Ansprüche, auch nicht finanzieller 
Natur, an das Vermögen des Verbandes. 
5) Die Nichtbezahlung des jährlichen Mit-
gliedsbeitrages bewirkt den Verfall der Mit-
gliedschaft. In diesem Fall werden die Daten 
zur Mitgliedschaft zum 31.12. des Folgejah-
res gelöscht. 
6.) Die Mitglieder haben das Recht Einsicht 
in die Vereinsbücher lt. Art. 15 des GvD 
117/2017 zu nehmen. Um dieses Recht aus-
zuüben, muss das Mitglied dem Vorstand ei-
nen ausdrücklichen Antrag auf Einsicht-
nahme vorlegen; der Vorstand ermöglicht 

andere Körperschaften, die sich zu den 
institutionellen Zielen des Verbandes be-
kennen, an der Erreichung dieser Ziele 
mitwirken wollen und folgende Voraus-
setzungen besitzen: 

a) den Zweck und die Ziele des 
Verbandes teilen, 

b) diese Satzung und die inter-
nen Geschäftsordnungen des 
Verbandes annehmen. 

2. Die öffentlichen und/oder privaten Orga-
nisationen werden durch den jeweiligen 
gesetzlichen Vertreter bzw. durch eine 
andere damit beauftragte Person vertre-
ten. 

3. Der Verbandsbeitritt erfolgt auf unbe-
stimmte Zeit und die Mitgliedschaft kann 
nicht auf einen bestimmten Zeitraum be-
grenzt werden; das Austrittsrecht bleibt 
aber auf jeden Fall unberührt. 

 
Art. 7 – Aufnahmeverfahren 
1. Um dem Verband beitreten zu können, 

muss der/die Bewerber/in einen schrift-
lichen Antrag an den Vorstand stellen, 
dem die Entscheidung über die Auf-
nahme von Mitgliedern obliegt. In die-
sem Antrag muss sich der Antragsteller 
auch dazu verpflichten, die Verbandssat-
zung und die internen Geschäftsordnun-
gen anzunehmen und die Beschlüsse des 
Vorstands und der Mitgliederversamm-
lung einzuhalten und am Verbandsleben 
mitzuwirken. 

2. Der Vorstand beschließt die Annahme 
oder Ablehnung des Mitgliedsantrags in-
nerhalb von 90 (neunzig) Tagen ab Ein-
reichung des Antrags. Der Vorstand muss 
nach nicht diskriminierenden Kriterien 
sowie im Einklang mit den angestrebten 
Zielen und den vom Verband ausgeübten 
Tätigkeiten im allgemeinen Interesse 
entscheiden. 

3. Die Annahme des Antrags wird dem 
neuen Mitglied innerhalb von 30 (drei-
ßig) Tagen ab dem Beschluss mitgeteilt; 



innerhalb von maximal 15 (fünfzehn) Tagen 
die Einsichtnahme. Die Einsichtnahme er-
folgt am Vereinssitz in Anwesenheit der vom 
Vorstand angegebenen Person 
7) Auf Vorschlag des Ausschusses können 
Persönlichkeiten, die sich um die Vereinsar-
beit besondere Verdienste erworben haben, 
durch die Mitgliederversammlung zu Ehren-
mitgliedern ernannt werden. Sie besitzen 
dieselben Rechte und Pflichten der ordentli-
chen Mitglieder, sind jedoch von der Bezah-
lung des Mitgliedsbeitrages befreit. 
8) Die Mitglieder haben das Recht, die Ange-
bote und die Dienstleistungen des Vereins zu 
nutzen, an der Mitgliederversammlung teil-
zunehmen und das Stimmrecht auszuüben. 
9) Eine Übertragung eventueller Verbands-
quoten oder Mitgliedsbeiträge ist nicht mög-
lich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

das neue Mitglied muss ins Mitglieder-
buch eingetragen werden. 

4. Eine etwaige Ablehnung muss begründet 
und dem Antragsteller schriftlich inner-
halb von 30 (dreißig) Tagen ab dem Be-
schluss mitgeteilt werden. Gegen den 
Beschluss kann der Antragsteller inner-
halb von 30 Tagen ab Erhalt der Mittei-
lung mit einem eigenen Antrag Berufung 
bei der ordentlichen Versammlung ein-
reichen. Dieser Antrag ist per Einschrei-
ben oder in einer anderen Form, mit der 
der Erhalt nachgewiesen werden kann, 
an den Vorstand zu richten; die nächste 
ordnungsgemäß einberufene Mitglieder-
versammlung wird dann über die einge-
gangene Berufung entscheiden. Der An-
tragsteller hat in der Versammlung auf 
jeden Fall Anspruch auf rechtliches Ge-
hör. 

5. Minderjährige können auf Antrag der 
Person, die die elterliche Gewalt ausübt, 
Mitglied des Verbandes werden. Der El-
ternteil, der den minderjährigen 
Sohn/die minderjährige Tochter vertritt, 
kann mit Stimmrecht an der Versamm-
lung teilnehmen und intervenieren, so-
wie das aktive Wahlrecht für den min-
derjährigen Sohn/die minderjährige 
Tochter ausüben. 

 
Art. 8 – Rechte und Pflichten der Mitglie-
der 
1. Die Mitglieder haben das Recht: 

a) mit Stimmrecht an der Versammlung 
teilzunehmen; sie haben das aktive 
und das passive Wahlrecht; 

b) über alle Tätigkeiten und Initiativen 
des Verbands informiert zu werden 
und daran teilzunehmen; 

c) Einsicht zu nehmen in die Bücher des 
Verbands. Um dieses Recht auszu-
üben, muss das Mitglied dem Vor-
stand einen ausdrücklichen Antrag 
auf Einsichtnahme vorlegen; der Vor-
stand ermöglicht innerhalb von maxi-
mal 15 (fünfzehn) Tagen die Einsicht-
nahme. Die Einsichtnahme erfolgt 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

am Verbandssitz in Anwesenheit der 
vom Vorstand angegebenen Person. 

2. Die Mitglieder haben ab ihrer Eintragung 
ins Mitgliederbuch Anspruch auf die Aus-
übung der Mitgliedsrechte, vorausge-
setzt, dass sie ihren Mitgliedsbeitrag ord-
nungsgemäß gezahlt haben. 

3. Die Mitglieder haben die Pflicht: 
a) ihr Verhalten nach dem Geist und 

den Zielen des Verbands auszurich-
ten und den Namen des Verbands zu 
schützen, sowohl im Umgang der 
Mitglieder untereinander als auch in 
der Beziehung der Mitglieder zu den 
Verbandsorganen; 

b) die Satzung, etwaige interne Ge-
schäftsordnungen und die Be-
schlüsse der Verbandsorgane einzu-
halten; 

c) den etwaigen Mitgliedsbeitrag in der 
Höhe und in der Form einzuzahlen, 
die jährlich vom Vorstand festgelegt 
werden. 

4. Die Anteile und die Mitgliedsbeiträge 
sind weder übertragbar noch aufwert-
bar. 

 
Art.9 – Gründe für die Beendigung der Mit-
gliedschaft 
1. Die Mitgliedschaft endet aus folgenden 

Gründen: 

a) durch freiwilligen Austritt. Jedes 
Mitglied kann jederzeit dem 
Vorstand schriftlich seinen Austritt 
mitteilen. Der Austritt erfolgt mit 
sofortiger Wirkung. 

b) bei Nichtzahlung des 
Mitgliedsbeitrags, soweit 
vorgesehen, innerhalb von 180 
(hundertachtzig) Tagen ab Beginn 
des Geschäftsjahres. Der Vorstand 
teilt diese Pflicht allen Mitgliedern 
innerhalb einer angemessenen Frist 
mit, damit diese die Einzahlung 
vornehmen können. Das Mitglied, 
das seine Mitgliedschaft verliert, 
kann einen neuen Mitgliedsantrag 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

gemäß Art. 7 der vorliegenden 
Satzung stellen. 

2. Ein Mitglied kann hingegen aus 
folgenden Gründen vom Verband 
ausgeschlossen werden: 

a) wegen eines die Verbandsziele schä-
digenden Verhaltens; 

b) wegen wiederholter Verletzung von 
Pflichten, die sich aus der Satzung, 
aus der Geschäftsordnung oder aus 
den Beschlüssen der Verbandsor-
gane ergeben;  

c) wegen der Verursachung von erheb-
lichen materiellen oder moralischen 
Schäden zu Lasten des Verbands.  

3. Der vom Vorstand ausgesprochene Aus-
schluss muss begründet und der be-
troffenen Person schriftlich innerhalb 
von 30 (dreißig) Tagen ab dem Tag der 
Beschlussfassung mitgeteilt werden. Ge-
gen den Beschluss kann das ausgeschlos-
sene Mitglied innerhalb von 30 (dreißig) 
Tagen ab Erhalt der Mitteilung mit einem 
eigenen Antrag Berufung bei der Mitglie-
derversammlung, einreichen. Dieser An-
trag ist per Einschreiben oder in einer an-
deren Form, mit der der Erhalt nachge-
wiesen werden kann, an den Vorstand zu 
richten; die nächste ordnungsgemäß ein-
berufene Mitgliederversammlung wird 
dann über die eingegangene Berufung 
entscheiden. Etwaige Berufungen müs-
sen vor den anderen Entscheidungen auf 
der Tagesordnung behandelt werden. 
Das rekurrierende Mitglied hat in der 
Versammlung auf jeden Fall Anspruch 
auf rechtliches Gehör. Bis zur Entschei-
dung der Mitgliederversammlung gilt die 
Mitgliedschaft des vom Ausschluss be-
troffenen Mitglieds als ausgesetzt. 

4. Das Mitglied, das austritt oder ausge-
schlossen wird, hat keinen Anspruch auf 
Rückerstattung der eingezahlten Mit-
gliedsbeiträge und keinen Anspruch auf 
das Verbandsvermögen. 

 
 



Artikel 7 – Organe des Vereines 
Die Organe des Vereines sind: 
a) die Mitgliederversammlung; 
b) der Ausschuss; 
c) der Vorstand 
d) Kontrollorgan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Artikel 8 – Ordentliche Mitgliederversamm-
lung 
1. Die ordentliche Mitgliederversammlung 
wird in den ersten sechs Monaten des Ge-
schäftsjahres abgehalten. Das Geschäftsjahr 
ist das Kalenderjahr. 
2. Die Einladung muss durch den Vorstand 
mindestens 2 Wochen vorher digital, auch in 
Briefform (z.B. E-Mail) unter Angabe von Ort, 
Zeit und Tagesordnung erfolgen. 
3. Anträge an die Mitgliederversammlung 
sind dem Vorstand mindestens drei Tage vor 
dem festgelegten Versammlungstermin digi-
tal, auch in Briefform (z.B. E-Mail) vorzule-
gen. 
4. Mit vollendetem 18. Lebensjahr besitzt je-
des Mitglied ein Stimmrecht. 

Art. 10 – Organe des Verbands 
1. Die Organe des Verbands sind: 

a) die Mitgliederversammlung; 
b) der Vorstand; 
c) das Kontrollorgan, das bei Eintritt der 

in Art. 30 des Kodex des Dritten Sek-
tors vorgesehenen Umstände, oder 
wenn die Vollversammlung dies un-
abhängig davon beschließt, ernannt 
wird; 

d) das Rechnungsprüfungsorgan, das 
bei Eintritt der in Art. 31 des Kodex 
des Dritten Sektors vorgesehenen 
Umstände ernannt wird. 

2. Die Mitglieder der Verbandsorgane dür-
fen mit Ausnahme jener Mitglieder des 
Kontrollorgans, welche die in Art. 2397, 
Abs. 2 des italienischen Zivilgesetzbu-
ches vorgesehenen Voraussetzungen er-
füllen, keine Vergütung beziehen; davon 
ausgenommen ist die Rückerstattung der 
Spesen, die im Rahmen der Ausübung 
der Funktion tatsächlich angefallen sind 
und belegt werden. 

3. Für die Wahl der Verbandsorgane dürfen 
keine Auflagen oder Beschränkungen 
vorgesehen werden; die Wahl erfolgt 
nach dem Grundsatz der möglichst freien 
und umfassenden Ausübung des aktiven 
und passiven Wahlrechts. 

 
Art. 11 – Die Mitgliederversammlung: Zu-
sammensetzung, Modalitäten der Einberu-
fung und Funktionsweise  
1. Die Mitgliederversammlung ist das 

oberste Organ des Verbands und setzt 
sich aus allen Mitgliedern zusammen, die 
ordnungsgemäß den eventuell vorgese-
henen jährlichen Mitgliedsbeitrag ge-
zahlt haben. 

2. Jedes Mitglied kann persönlich an der 
Versammlung teilnehmen oder sich von 
einem anderen Mitglied per Vollmacht 
vertreten lassen. Die Vollmacht muss 
schriftlich erteilt und unterzeichnet wer-
den und muss den Namen des vertrete-
nen Mitglieds und der bevollmächtigten 



5. Die Beschlüsse der Mitgliederversamm-
lung werden mit einfacher Stimmenmehr-
heit der anwesenden Stimmberechtigten 
gültig. 
6. Für die Wahl der Gremienvertreterinnen 
und Gremienvertreter hat jedes Mitglied die 
Möglichkeit, die Abgabe seiner Stimme bei 
der Mitgliederversammlung schriftlich an 
ein anderes Mitglied zu delegieren. Ein Mit-
glied kann maximal bis zu drei Mitglieder 
vertreten. 
7. Satzungsänderungen bedürfen einer 
Zweidrittelmehrheit der anwesenden 
Stimmberechtigten. 
8. Die Beschlussfassung über die Auflösung 
des Vereins und die Zuweisung des Vermö-
gens erfolgt mit der Zustimmung von min-
destens drei Viertel der Mitglieder. 
Die Mitgliederversammlung ist in erster Ein-
berufung beschlussfähig, wenn mindestens 
die Hälfte plus 1 Mitglied anwesend oder 
vertreten sind. In zweiter Einberufung, die 
nicht für denselben Tag wie die erste Einbe-
rufung vorgesehen werden darf, ist die Mit-
gliederversammlung unabhängig von der 
Zahl der anwesenden oder mittels Vollmacht 
vertretenen Mitglieder auf jeden Fall be-
schlussfähig. 
 
Artikel 9 – Aufgaben der ordentlichen Mit-
gliederversammlung 
Die ordentliche Mitgliederversammlung hat 
nachstehende Aufgaben: 
a) die Wahl und Abwahl der Mitglieder des 
Ausschusses; 
b) die Wahl und Abwahl der Mitglieder des 
Kontrollorgans laut GvD 117/2017 
c) die Entgegennahme des Tätigkeitsberich-
tes über das abgelaufene Jahr; 
d) die Genehmigung des Rechnungsab-
schlusses/Bilanz, des Kassaberichtes und des 
Berichtes des Kontrollorgans, welche den 
Mitgliedern eine Woche vor dem Termin der 
Versammlung im Verbandssitz zur Einsicht 
zur Verfügung stehen, 
e) die Beschlussfassung über die Entlastung 
des Vorstandes; 

Person enthalten. Pro Mitglied sind 5 
Vollmachten zulässig. 

3. Die Mitgliederversammlung wird vom 
Präsidenten des Verbands aufgrund ei-
nes entsprechenden Beschlusses des 
Vorstands mindestens einmal im Jahr zur 
Genehmigung des Jahresabschlusses 
einberufen. Die Versammlung kann wei-
ters wie folgt einberufen werden: 
a) aufgrund eines begründeten Antrags 

der Mehrheit der Vorstandsmitglie-
der; 

b) aufgrund eines begründeten Antrags 
an den Vorstand, der von mindestens 
1/5 (einem Fünftel) der Mitglieder 
unterstützt wird. 
In den unter a) und b) genannten Fäl-
len muss der Präsident die Mitglie-
derversammlung einberufen; die 
Versammlung muss innerhalb von 60 
(sechzig) Tagen ab dem Antrag statt-
finden. Falls der Präsident die Ver-
sammlung nicht innerhalb der ange-
gebenen Frist einberuft, muss das 
Kontrollorgan, falls bestellt, an seiner 
Stelle handeln und unverzüglich die 
Versammlung einberufen. 

4. Die Einberufung muss bei den Mitglie-
dern schriftlich als Schreiben oder per E-
Mail mindestens 8 (acht) Tage vor dem 
Termin der Versammlung eingehen. In 
der Einberufung sind Ort, Tag und Uhr-
zeit der ersten und der zweiten Einberu-
fung sowie die zu behandelnden Tages-
ordnungspunkte anzugeben. Die zweite 
Einberufung muss mindestens 24 (vier-
undzwanzig) Stunden nach der ersten 
Einberufung angesetzt werden. 

5. Die Versammlung kann auch über Video-
konferenz abgehalten werden, voraus-
gesetzt, dass alle Teilnehmer identifiziert 
werden können und dass sie in Echtzeit 
der Diskussion folgen und an der Bespre-
chung der behandelten Themen und an 
der Abstimmung teilnehmen können. Als 
Versammlungsort gilt der Ort, an dem 
sich der Vorsitzende befindet und an 
dem auch der Schriftführer anwesend 



f) die Entgegennahme des Jahresprogram-
mes mit Kostenvoranschlag und Finanzie-
rungsplan; 
g) die Beschlussfassung über Satzungsände-
rungen; 
h) die Beschlussfassung über die Auflösung 
oder Umwandlung des Vereines und die Ver-
wendung des Vereinsvermögens im Falle der 
Auflösung. 
i) die Beschlussfassung zur Verantwortung 
der Mitglieder der Vereinsorgane und Aus-
übung der Haftungsklage diesen gegenüber, 
j) sonstige Beschlüsse und Fragen, die gemäß 
Art. 25 des GvD 117/2017 in die unveräußer-
lichen Zuständigkeiten der Mitgliederver-
sammlung fallen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sein muss, um die Erstellung und Unter-
zeichnung des Protokolls im entspre-
chenden Buch zu ermöglichen. Sollte es 
während der Versammlung zu einem 
Ausfall der Verbindung kommen, wird 
die Versammlung vom Präsidenten oder 
von seinem Stellvertreter für unterbro-
chen erklärt. Die bis zur Unterbrechung 
getroffenen Entscheidungen behalten 
ihre Gültigkeit. 

6. Den Vorsitz in der Mitgliederversamm-
lung führt der Präsident des Verbandes 
bzw. in seiner Abwesenheit der Vizeprä-
sident oder ein anderes im Rahmen der 
Mitgliederversammlung dazu bestimm-
tes Mitglied. 

7. Die Diskussionen und Beschlussfassun-
gen der Mitgliederversammlung werden 
in einem Protokoll zusammengefasst, 
das vom Präsidenten und vom speziell zu 
diesem Zweck bestellten Schriftführer 
unterzeichnet wird. Das Protokoll wird in 
das am Verbandssitz aufbewahrte Buch 
der Sitzungsprotokolle und Beschlüsse 
der Mitgliederversammlung eingetra-
gen. 

 
Art. 12 – Ordentliche Versammlung: Befug-
nisse und Quorum 

1. Die ordentliche Versammlung hat fol-
gende Aufgaben: 

a) Genehmigung des vom Vorstand er-
stellten Jahresabschlusses; 

b) Genehmigung des vom Vorstand aus-
gearbeiteten etwaigen Jahres- und 
Mehrjahres-Tätigkeitsprogramms; 

c) Genehmigung der vom Vorstand 
eventuell erstellten Sozialbilanz; 

d) Festlegung der Zahl der Vorstands-
mitglieder, Wahl und Abberufung 
der Vorstandsmitglieder; 

e) Wahl und Abberufung des Kontroll-
organs, wenn die Versammlung dies 
beschließt und/oder die in Art. 30 
des Kodex des Dritten Sektors vorge-
sehenen Umstände eintreten; 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Artikel 10 – Außerordentliche Mitglieder-
versammlung 
1. Eine außerordentliche Mitgliederver-
sammlung ist einzuberufen, wenn es ein 
dringendes Interesse des Vereines erfordert; 
außerdem, wenn es der Ausschuss be-
schließt, oder ein Zehntel der Vereinsmit-
glieder eine solche unter Angabe des Zwecks 

f) Wahl und Abberufung des Rech-
nungsprüfungsorgans, wenn die in 
Art. 31 des Kodex des Dritten Sektors 
vorgesehenen Schwellenwerte ein-
treten;  

g) Entscheidung über Berufungen ge-
gen die Ablehnung des Mitgliedsan-
trags oder gegen den Verbandsaus-
schluss; 

h) Genehmigung der etwaigen Ge-
schäftsordnung zur Satzung und an-
derer Reglements zur Funktions-
weise des Verbands, die vom Vor-
stand ausgearbeitet werden; 

i) Beschlussfassung zur Haftung der 
Mitglieder der Verbandsorgane im 
Sinne des Art. 28 des Kodex des Drit-
ten Sektors und Einreichung der Haf-
tungsklage gegen diese Personen; 

j) Beschlussfassung zu allen anderen 
auf der Tagesordnung angeführten 
Themen oder zu den Punkten, die ihr 
vom Vorstand oder von anderen Ver-
bandsorganen zur Überprüfung vor-
gelegt werden. 

2. Die ordentliche Mitgliederversammlung 
ist in erster Einberufung beschlussfähig, 
wenn die Hälfte der Mitglieder plus 1 
Mitglied anwesend sind; in zweiter Ein-
berufung ist die Versammlung unabhän-
gig von der Zahl der anwesenden Mitglie-
der beschlussfähig.  

3. Die Beschlüsse der ordentlichen Mitglie-
derversammlung werden – sowohl in 
erster als auch in zweiter Einberufung – 
mit der Mehrheit der anwesenden Mit-
glieder gefasst. 

 
Art. 13 – Außerordentliche Mitgliederver-
sammlung: Befugnisse und Quorum  

1. Die außerordentliche Versammlung hat 
die Aufgabe: 
a) Beschlussfassung über die vorge-

schlagenen Satzungsänderungen; 



und der Gründe digital, auch in Briefform 
(z.B. E-Mail) beantragt. 
2. Für die außerordentliche Mitgliederver-
sammlung gelten dieselben Vorschriften wie 
für die ordentliche Mitgliederversammlung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artikel 13 – Der Vorstand 
1. Der Vorstand bleibt drei Jahre im Amt. Er 
besteht aus der Präsidentin / dem Präsiden-
ten, dessen Stellvertreterin / Stellvertreter 

b) Beschlussfassung über die Auflö-
sung, Umwandlung, Fusion oder 
Spaltung des Verbands. 

2. Für Satzungsänderungen ist die außeror-
dentliche Mitgliederversammlung: in 
erster Einberufung beschlussfähig, wenn 
mindestens 1/5 (ein Fünftel) der Mitglie-
der anwesend sind; sie fasst ihre Be-
schlüsse mit Zustimmung der Mehrheit 
der anwesenden Mitglieder. In zweiter 
Einberufung ist die außerordentliche 
Versammlung beschlussfähig, wenn min-
destens die Hälfte der Mitglieder plus ein 
Mitglied anwesend sind; sie fasst ihre Be-
schlüsse mit Zustimmung der Mehrheit 
der anwesenden Mitglieder.  

3. Die Auflösung des Verbands und die 
Übertragung des Vermögens beschließt 
die außerordentliche Mitgliederver-
sammlung sowohl in erster als auch in 
zweiter Einberufung mit Zustimmung 
von mindestens 3/4 (drei Vierteln) der 
Mitglieder. Dieses Quorum gilt auch für 
die Umwandlung, Fusion oder Spaltung 
des Verbands. 

 
Art. 14 – Die Mitgliederversammlung: Ab-
stimmungsregeln  

1. Jedes Mitglied hat ein Stimmrecht. 

2. Stimmberechtigt sind die Mitglieder, die 
im Mitgliederbuch eingetragen sind, un-
ter der Voraussetzung, dass sie den 
eventuell vorgesehenen jährlichen Mit-
gliedsbeitrag eingezahlt haben.  

3. Abstimmungen finden in der Regel offen 
statt; eine geheime Abstimmung muss 
von mindestens 1/10 (einem Zehntel) 
der Anwesenden beantragt werden. Die 
Wahl zur Besetzung der Verbandsämter 
und Abstimmungen, die Personen be-
treffen, erfolgen geheim. 

 

Art. 15 – Der Vorstand: Zusammensetzung 
und Amtsdauer 



und einem weiteren Mitglied des Ausschus-
ses. 
2. Die Vorstandsmitglieder werden von den 
Mitgliedern des Ausschusses aus ihren Rei-
hen auf drei Jahre gewählt. 
3. Die Geschäftsführerin / der Geschäftsfüh-
rer steht dem Vorstand beratend zur Seite. 
4. Der Vorstand ist bei Anwesenheit von 
mindestens zwei seiner Mitglieder be-
schlussfähig. Die Sitzungen können auch in 
Form von Videokonferenzen stattfinden. 
Beschlüsse werden mit Stimmenmehrheit 
der Anwesenden gefasst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Der Vorstand ist das Verwaltungsorgan 
des Verbands; er wird von der Mitglie-
derversammlung aus den Reihen der 
Mitglieder gewählt, die ordnungsgemäß 
den eventuell vorgesehenen Mitglieds-
beitrag gezahlt haben. Die Anzahl der 
Vorstandsmitglieder kann je nachdem, 
was von der Versammlung bei der Ernen-
nung und bei den späteren Wahlen fest-
gelegt wird, zwischen 3 (drei) und 9 
(neun) variieren. Die ersten Vorstands-
mitglieder werden im Gründungsakt be-
nannt. 

2. Voll oder beschränkt entmündigte Perso-
nen, Konkursschuldner oder Personen, 
die zu einer Strafe verurteilt wurden, die, 
auch nur zeitweise, den Ausschluss von 
öffentlichen Ämtern oder die Unfähig-
keit, leitende Funktionen auszuüben, mit 
sich bringt, können nicht zum Vorstands-
mitglied gewählt werden, und verlieren, 
wenn sie bestellt werden, ihr Amt. 

3. Die Vorstandsmitglieder bleiben für 3 
(drei) Jahre im Amt und können wieder-
gewählt werden. Mindestens 30 (drei-
ßig) Tage vor dem Mandatsende beruft 
der Präsident die Mitgliederversamm-
lung für die Wahl des neuen Vorstands 
ein. 

 
Art. 16 – Der Vorstand: Regeln für die Ein-
berufung, Funktionsweise und Abstimmung 

1. Der Vorstand wird vom Präsidenten im-
mer dann einberufen, wenn er es für 
zweckmäßig hält oder wenn mindestens 
1/3 (ein Drittel) der Vorstandsmitglieder 
dies beantragen. 

2. Die Einberufung erfolgt durch eine 
schriftliche Mitteilung, die bei den Vor-
standsmitgliedern mindestens 4 (vier) 
Tage vor dem Tag der Vorstandssitzung 
eingehen muss. In der Einberufung sind 
Ort, Tag, Uhrzeit sowie die zu behandeln-
den Tagesordnungspunkte anzugeben. 

3. Wenn an der Vorstandssitzung alle Vor-
standsmitglieder teilnehmen, hat die Sit-
zung auch dann ihre Gültigkeit, wenn 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Artikel 14 – Aufgaben des Vorstandes 
Der Vorstand hat folgende Befugnisse und 
Aufgaben: 
1. Er hat die Verantwortung für die laufen-
den Geschäfte und die Geschäftsstelle. 
2. Er erstellt den Rechnungsabschluss und 
den Kassabericht über das abgelaufene Jahr. 
3. Er vollzieht die Beschlüsse der Mitglieder-
versammlung und des Ausschusses und 
sorgt für die Umsetzung der Vorschläge aus 
den vom Ausschuss eingesetzten Arbeits-
gruppen. 
4. In den Ausschusssitzungen berichtet er 
über die Tätigkeit. 

keine formelle Einberufung erfolgt ist 
oder die Vorankündigungsfrist nicht ein-
gehalten wurde. 

4. Der Vorstand kann seine Sitzung nach 
denselben für die Mitgliederversamm-
lung vorgesehenen Modalitäten auch 
per Videokonferenz abhalten. 

5. Den Vorsitz im Vorstand führt der Präsi-
dent bzw. in seiner Abwesenheit der Vi-
zepräsident; in Abwesenheit beider führt 
ein anderes aus den Reihen der anwe-
senden Vorstandsmitglieder bestimmtes 
Mitglied den Vorstand. 

6. Die Sitzungen des Vorstands sind ord-
nungsgemäß konstituiert, wenn die 
Mehrheit der Mitglieder anwesend ist; 
die Beschlüsse werden mit Stimmen-
mehrheit der Anwesenden gefasst. Voll-
machten sind nicht zulässig.  

7. Die Abstimmung erfolgt offen mit Aus-
nahme der Abstimmungen, die Personen 
betreffen; für diese Fälle wird eine ge-
heime Stimmabgabe vorgesehen. 

8. Über die Vorstandssitzung wird ein eige-
nes Protokoll verfasst, das vom Präsiden-
ten und vom speziell zu diesem Zweck 
bestellten Schriftführer unterzeichnet 
wird. Das Protokoll wird in das am Ver-
bandssitz aufbewahrte Buch der Sit-
zungsprotokolle und Beschlüsse des Vor-
stands eingetragen. 

 
Art. 17 – Befugnisse des Vorstands 

1. Der Vorstand hat umfassende Kompe-
tenzen für die ordentliche und die außer-
ordentliche Geschäftsführung des Ver-
bands; insbesondere hat er folgende 
Aufgaben: 

a) Erstellung des Jahresabschlusses, 
welcher der Mitgliederversammlung 
zur Genehmigung vorgelegt wird; 

b) Ausarbeitung eines etwaigen Jahres- 
und Mehrjahres-Tätigkeitspro-
gramms, das der Mitgliederver-
sammlung zur Genehmigung vorge-
legt wird; 



5. Er beschließt die Aufnahme/Kündigung 
von Angestellten. 
6. Er übt die Aufsicht über die Einrichtungen 
des Vereins aus. 
7. Er entscheidet über die weiteren Tätigkei-
ten gemäß Art. 6, GvD 117/2017. 
Der Vorstand fasst Beschlüsse bezüglich aller 
Angelegenheiten, die nach Gesetz und Statu-
ten nicht einem anderen Organ zugeordnet 
sind und regelt seine Geschäftsordnung 
selbst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c) Ausarbeitung einer etwaigen Sozial-
bilanz, die der Mitgliederversamm-
lung zur Genehmigung vorgelegt 
wird; 

d) Ernennung des Präsidenten, des Vi-
zepräsidenten und des Schriftführers 
des Verbandes; 

e) Entscheidung über die Anträge auf 
Mitgliedschaft im Verband und über 
den Ausschluss von Mitgliedern; 

f) Ausarbeitung von etwaigen internen 
Geschäftsordnungen zur Funktions-
weise des Verbandes, die der Mitglie-
derversammlung zur Genehmigung 
vorzulegen sind; 

g) Entscheidung über einen etwaigen 
jährlichen Mitgliedsbeitrag und über 
seine Höhe; 

h) Beschlussfassung über die Einberu-
fung der Mitgliederversammlung; 

i) Entscheidung über etwaige Arbeits-
verhältnisse mit unselbständig be-
schäftigten Arbeitnehmern sowie 
über die Zusammenarbeit mit Mitar-
beitern und externen Beratern; 

j) Bestätigung oder Ablehnung der vom 
Präsidenten ergriffenen Dringlich-
keitsmaßnahmen; 

k) Führung der Verbandsbücher; 

l) Beschluss über die etwaige Aus-
übung von weiteren Tätigkeiten und 
Erbringung des Nachweises, dass es 
sich um Nebentätigkeiten handelt, 
die gegenüber der im allgemeinen In-
teresse ausgeübten Tätigkeit einen 
instrumentellen und zweitrangigen 
Charakter aufweisen.  

m) Genehmigung aller anderen Maß-
nahmen, die dieser Satzung oder den 
internen Geschäftsordnungen zu-
folge dem Vorstand zugewiesen wer-
den;  

n) Genehmigung aller Maßnahmen und 
Schritte, die zur Umsetzung der Ver-
bandszwecke sowie für die Führung 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artikel 11 – Der Ausschuss 
1. Der Ausschuss bleibt drei Jahre im Amt. Er 
besteht aus mindestens sieben gewählten 
Mitgliedern. Zusätzlich können vom Aus-
schuss zwei Mitglieder kooptiert werden, 
wobei diesbezüglich zu berücksichtigen ist, 
dass nach Möglichkeit die unterschiedlichen 
Bibliothekstypen vertreten sind, um eine 
breite Vertretung zu gewährleisten. Koop-
tierte Mitglieder haben kein Stimmrecht, 
sondern verfügen nur über beratende Funk-
tionen. 
Die Geschäftsführerin / der Geschäftsführer 
steht dem Ausschuss beratend zur Seite. 
2. Jährlich finden mindestens zwei Aus-
schusssitzungen statt. Auf Verlangen von 
drei Ausschussmitgliedern ist eine Aus-
schusssitzung innerhalb von vier Wochen 
einzuberufen. 
3. Der Ausschuss ist beschlussfähig bei An-
wesenheit von mindestens der Hälfte der 
stimmberechtigten Mitglieder. Er fasst seine 
Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit. 
Bei Stimmengleichheit gilt der Antrag als ab-
gelehnt. 
4. Über den Verlauf der Sitzungen wird ein 
Protokoll verfasst. 
Artikel 12 – Aufgaben des Ausschusses 
Die Aufgaben des Ausschusses sind: 
a) Er gibt den Rahmen für die Verbandspoli-
tik vor und genehmigt das Jahresprogramm 
mit Kostenvoranschlag und Finanzierungs-
plan. 

und korrekte Funktionsweise des 
Verbands nötig sind. 

2. Der Vorstand kann einem oder mehreren 
seiner Mitglieder die Befugnis einräu-
men, bestimmte Rechtshandlungen oder 
Arten von Rechtshandlungen im Namen 
und für Rechnung des Verbandes vorzu-
nehmen. 

3. Der Schriftführer kümmert sich im Allge-
meinen um die Führung der Verbandsbü-
cher und führt die Aufgaben aus, die ihm 
vom Vorstand oder vom Präsidenten 
übertragen werden. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



b) Er beauftragt die Geschäftsführerin / den 
Geschäftsführer. 
c) Er wählt aus den eigenen Reihen die Mit-
glieder des Vorstandes. 
d) Er bestimmt die eventuell zu kooptieren-
den Mitglieder des Ausschusses. 
e) Er bestellt Arbeitsgruppen zur Behandlung 
von Fachfragen. 
f) Er setzt die jährlichen Mitgliedsbeiträge 
fest. 
g) Er berät den Vorstand in Bezug auf alle 
Vereinsangelegenheiten. 
h) Er behandelt Rekurse von ausgeschlosse-
nen/abgewiesenen Mitgliedern. 
Der Ausschuss regelt seine Geschäftsord-
nung selbst. 
 
Artikel 15 – Aufgaben der Präsidentin / des 
Präsidenten und der Geschäftsführerin / 
des Geschäftsführers 
1. Die Präsidentin / der Präsident vertritt den 
Verein und die Vereinsinteressen nach au-
ßen. Sie /er beruft die Sitzungen des Vor-
standes und Ausschusses sowie die Mitglie-
derversammlung ein und führt den Vorsitz. 
2. Die Geschäftsführerin / der Geschäftsfüh-
rer führt die laufenden Geschäfte des Verei-
nes, bereitet die Beschlüsse des Vorstandes 
und Ausschusses vor und setzt sie um. Sie / 
er leitet die Geschäftsstelle und die allfälli-
gen Fachdienste des Vereines. 
3. Zeichnungsberechtigt für alle Schriftstü-
cke ist die Präsidentin / der Präsident bzw. 
bei Verhinderung dessen Stellvertreterin / 
Stellvertreter. Die Geschäftsführerin / der 
Geschäftsführer ist für jene Schriftstücke 
zeichnungsberechtigt, für welche sie / er ei-
gens von der Präsidentin / dem Präsidenten 
bevollmächtigt wird. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 18 – Der Präsident: Kompetenzen und 
Amtsdauer 

1. Der Präsident ist der gesetzliche Vertre-
ter des Verbands, er vertritt den Verband 
gegenüber Dritten und vor Gericht.  

2. Der Präsident wird aus den Reihen der 
Vorstandsmitglieder ernannt. 

3. Der Präsident kann vom Vorstand nach 
denselben Modalitäten abberufen wer-
den, die für seine Wahl vorgesehen sind.  

4. Der Präsident verliert sein Amt durch 
Rücktritt, der in schriftlicher Form an den 
Vorstand zu richten ist.  

5. Der Präsident trägt die allgemeine Ver-
antwortung für die Leitung und die er-
folgreiche Entwicklung des Verbands 
und hat insbesondere folgende Aufga-
ben: 

a) er unterzeichnet die Schriftstücke 
und Dokumente, die den Verband so-
wohl gegenüber den Mitgliedern als 
auch gegenüber Dritten verpflichten; 

b) er sorgt für die Umsetzung der Be-
schlüsse der Mitgliederversammlung 
und des Vorstands; 

c) er genehmigt bei Bedarf Dringlich-
keitsmaßnahmen und legt sie inner-
halb von 15 (fünfzehn) Tagen dem 
Vorstand zur Bestätigung vor; 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d) er beruft die Mitgliederversammlung 
und den Vorstand ein und führt darin 
den Vorsitz. 

6. Bei Abwesenheit oder Verhinderung 
wird der Präsident vom Vizepräsidenten 
ersetzt. Wenn auch der Vizepräsident 
abwesend oder verhindert ist, überträgt 
der Vorstand diese Aufgabe ausdrücklich 
einem anderen Vorstandsmitglied. 

 
Art. 19 – Gründe für das Ausscheiden aus 
dem Vorstand und Nachbesetzung von Vor-
standsmitgliedern 

1. Das Amt des Vorstandsmitglieds endet 
aus folgenden Gründen:  

a) Rücktritt, der in schriftlicher Form an 
den Vorstand zu richten ist; 

b) Abberufung durch die ordentliche 
Mitgliederversammlung; 

c) nachträglicher Eintritt von Unver-
bandbarkeitsgründen laut Art. 17, 
Abs. 2 der vorliegenden Satzung; 

d) Verlust der Mitgliedschaft nach Ein-
tritt eines oder mehrerer der 
Gründe, die in Art. 9 der vorliegen-
den Satzung genannt sind. 

2. Scheiden ein oder mehrere Vorstands-
mitglieder aus einem oder mehreren der 
oben genannten Gründe aus dem Amt 
aus, sorgt der Vorstand für die Nachbe-
setzung anhand der Liste der Nichtge-
wählten, die im Rahmen der letzten Vor-
standswahl erstellt wurde. Die nachrü-
ckenden Vorstandsmitglieder bleiben bis 
zur ersten ordentlichen Mitgliederver-
sammlung im Amt, die über ihre Bestäti-
gung im Amt entscheiden muss. Wenn 
sie bestätigt werden, bleiben sie bis zum 
Ende der laufenden Amtszeit des aktuel-
len Vorstands im Amt. Wenn das nachrü-
ckende Vorstandsmitglied nicht bestätigt 
wird, wenn die Liste der Nichtgewählten 
erschöpft ist oder es keine nichtgewähl-
ten Personen gibt, sorgt der Vorstand für 
die Nachbesetzung der fehlenden Mit-
glieder durch Kooptierung, die von der 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Artikel 16 – Kontrollorgan 
Mindestens eine Person muss als Kontrollor-
gan fungieren. Sie wird von der Mitglieder-
versammlung für fünf Jahre ernannt. Sie 
muss über die vorgeschriebene berufliche 
Qualifikation verfügen. 
Aufgabe des Kontrollorgans ist es, über die 
Beachtung der Gesetze und des Statuts und 
die Einhaltung der Prinzipien einer korrekten 
Verwaltung zu wachen, auch im Hinblick auf 
die Bestimmungen des GvD vom 8. Juni 
2001, Nr. 231, insoweit diese anwendbar 
sind, sowie darüber, ob die Strukturen in Be-
zug auf Organisation, Verwaltung und Buch-
haltung angemessen sind sowie über das 
konkrete Funktionieren.  
Das Kontrollorgan wacht über die Beachtung 
der bürgerschaftlichen, solidarischen und 
gemeinnützigen Zielsetzungen. 
 
 
 
 

ersten ordentlichen Mitgliederversamm-
lung bestätigt werden muss. Erfolgt 
keine Bestätigung durch die Mitglieder-
versammlung, wird eine Neuwahl vorge-
nommen. Die auf diese Weise nachrü-
ckenden Vorstandsmitglieder bleiben bis 
zum Ende der laufenden Amtszeit des ak-
tuellen Vorstands im Amt. Bis zur Bestä-
tigung durch die Mitgliederversammlung 
sind die kooptierten Vorstandsmitglieder 
bei den Vorstandssitzungen nicht stimm-
berechtigt. 

3. Scheidet die Mehrheit der Vorstandsmit-
glieder aus dem Amt, endet damit die 
Amtszeit des gesamten Vorstands. Der 
Präsident oder hilfsweise das dienstäl-
teste Vorstandsmitglied muss die or-
dentliche Mitgliederversammlung inner-
halb von 30 (dreißig) Tagen ab dem 
Amtszeitende für die Neuwahl des Vor-
stands einberufen. Bis zur Wahl der 
neuen Vorstandsmitglieder bleiben die 
ausgeschiedenen Mitglieder für die or-
dentliche Geschäftsführung im Amt. 

 
Art. 20 – Das Kontrollorgan: Zusammenset-
zung, Amtsdauer und Funktionsweise 
1. Falls ernannt, besteht das Kontrollorgan 

aus einem oder 3 (drei) Mitgliedern, die 
von der Mitgliederversammlung, aber 
nicht notwendigerweise aus den Reihen 
der Mitglieder, gewählt werden. Mindes-
tens eines der Mitglieder muss die in Art. 
2397, Abs. 2 des italienischen Zivilgesetz-
buches vorgesehenen Anforderungen 
erfüllen. 

2. Das Kontrollorgan bleibt für 4 (vier) Jahre 
im Amt und kann wiedergewählt wer-
den.  

3. Das Kontrollorgan wählt aus den eigenen 
Reihen einen Präsidenten.  

4. Das Kontrollorgan verfasst ein Protokoll 
über die eigene Tätigkeit, das dann in das 
am Verbandssitz aufbewahrte Buch der 
Sitzungsprotokolle und Beschlüsse die-
ses Organs eingetragen wird. 

5. Scheiden ein oder mehrere Mitglieder 
des Kontrollorgans wegen Rücktritt oder 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

aus anderen Gründen vor Ablauf des 
Mandats aus dem Amt, werden sie durch 
Neuwahlen durch die Mitgliederver-
sammlung nachbesetzt. 

6. Die Mitglieder des Kontrollorgans, für die 
Art. 2399 des italienischen Zivilgesetzbu-
ches gilt, müssen unabhängig sein und 
ihre Aufgaben objektiv und unparteiisch 
ausüben. Sie können keine anderen Äm-
ter im Verband bekleiden. 

 
Art. 21 – Befugnisse des Kontrollorgans 
1. Das Kontrollorgan hat folgende Aufga-

ben: 
a) Überwachung der Einhaltung der Ge-

setze und der Satzung und Kontrolle 
der Wahrung der Grundsätze der 
ordnungsgemäßen Verwaltung; 

b) Überwachung der Angemessenheit 
der Organisationsstruktur, des Ver-
waltungs- und Buchhaltungssystems 
des Verbands und seiner ordnungs-
gemäßen Funktionsweise; 

c) Kontrolle der Buchhaltung; 
d) Aufgaben in der Überwachung der 

Einhaltung der zivilgesellschaftli-
chen, solidarischen und gemeinnützi-
gen Ziele, unter besonderer Berück-
sichtigung der Bestimmungen der 
Art. 5, 6, 7 und 8 des Kodex des Drit-
ten Sektors; 

e) Bestätigung darüber, dass die Sozial-
bilanz nach Maßgabe der ministeriel-
len Richtlinien ausgearbeitet wurde, 
auf die in Art. 14 des Kodex verwie-
sen wird. In der eventuell ausgear-
beiteten Sozialbilanz wird über die 
Ergebnisse dieser Kontrolltätigkeit 
berichtet; 

f) Teilnahme an den Mitgliederver-
sammlungen, in deren Rahmen der 
Jahresabschlussbericht vorgelegt 
wird; Recht auf Teilnahme an den 
Vorstandssitzungen ohne Stimm-
recht. 

2. In den in Art. 31, Abs. 1 des Kodex des 
Dritten Sektors vorgesehenen Fällen 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kann das Kontrollorgan auch die Rech-
nungsprüfung vornehmen. 

3. Das Kontrollorgan hat Zugang zu den für 
die Ausübung des eigenen Mandats rele-
vanten Verbandsunterlagen. Es kann je-
derzeit Einsicht nehmen oder Kontrollen 
durchführen und kann sich zu diesem 
Zweck bei den Vorstandsmitgliedern 
über den Verlauf der Verbandstätigkeit 
oder über bestimmte Geschäfte erkundi-
gen. 

 

Art. 22 – Das Rechnungsprüfungsorgan 

1. Falls ernannt, besteht das Rechnungs-
prüfungsorgan, aus einem oder 3 (drei) 
Mitgliedern, die von der Mitgliederver-
sammlung, aber nicht notwendigerweise 
aus den Reihen der Mitglieder, gewählt 
werden. Die Mitglieder des Rechnungs-
prüfungsorgans müssen im Register der 
Wirtschaftsprüfer eingetragen sein. 

2. Das Rechnungsprüfungsorgan bleibt für 
4 (vier) Jahre im Amt und kann wiederge-
wählt werden.  

3. Das Rechnungsprüfungsorgan wählt aus 
den eigenen Reihen einen Präsidenten.  

4. Das Rechnungsprüfungsorgan hat die 
Aufgabe, die Abschlussprüfung durchzu-
führen. 

5. Das Rechnungsprüfungsorgan verfasst 
ein Protokoll über die eigene Tätigkeit, 
das dann in das am Verbandssitz aufbe-
wahrte Buch der Sitzungsprotokolle und 
Beschlüsse dieses Organs eingetragen 
wird. 

6. Scheiden ein oder mehrere Mitglieder 
des Rechnungsprüfungsorgans wegen 
Rücktritt oder aus anderen Gründen vor 
Ablauf des Mandats aus dem Amt, wer-
den sie durch Neuwahlen durch die Mit-
gliederversammlung nachbesetzt.  

7. Die Mitglieder des Rechnungsprüfungs-
organs müssen unabhängig sein und ihre 
Aufgaben objektiv und unparteiisch aus-
üben. Sie können keine anderen Ämter 
im Verband bekleiden. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 23 – Haftung der Verbandsorgane 

Die Vorstandsmitglieder, die Generaldirek-
toren, die Mitglieder des Kontrollorgans und 
des Rechnungsprüfungsorgans (soweit er-
nannt) haften im Sinne der Bestimmungen 
über die Haftung in Aktiengesellschaften – 
soweit diese vereinbar sind – gegenüber der 
Organisation, den Gläubigern des Verban-
des, den Gründern, den Mitgliedern und 
Dritten. 

 

Art. 24 – Geschäftsstelle 

Zur Durchführung der gesamten Verband-

stätigkeiten richtet der Verband eine Ge-

schäftsstelle ein, die unter der Leitung ei-

nes/einer Geschäftsführer/in steht. Der/die 

Geschäftsführer/in wird durch Beschluss des 

Vorstands beauftragt und ist verantwortlich 

für die laufende Führung der Geschäfte des 

Verbandes sowie die Leitung der Geschäfts-

stelle und aller zugehörigen Fachdienste. 

Er/sie bereitet die Beschlüsse des Vorstands 

vor und sorgt für deren Umsetzung. Zudem 

steht der/die Geschäftsführer/in dem Vor-

stand beratend zur Seite und unterstützt die 

Gremien bei der Entscheidungsfindung. Die 

Zeichnungsberechtigung für alle offiziellen 

Schriftstücke liegt grundsätzlich bei der Prä-

sidentin/dem Präsidenten bzw. bei de-

ren/dessen Stellvertreter/in im Falle einer 

Verhinderung. Der/die Geschäftsführer/in 

ist zeichnungsberechtigt für jene Schriftstü-

cke, für die er/sie eine ausdrückliche Bevoll-

mächtigung durch die Präsidentin/den Präsi-

denten erhalten hat. 

 

Art. 25 – Verbandsbücher und Register 

1. Der Verband ist zur Führung folgender 
Bücher verpflichtet: 

a) Mitgliederbuch 

b) Buch der Sitzungsprotokolle und Be-
schlüsse der Mitgliederversamm-
lung; 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artikel 4 – Gemeinnützigkeit und Ehrenamt-
lichkeit 
1) Der Verein verfolgt mit seiner Arbeit ge-
meinnützige Zwecke der Bildung, Informa-
tion und Freizeitgestaltung. Mittel und Ver-
mögen des Vereins dürfen nur für satzungs-
mäßige Tätigkeiten verwendet werden. Die 
Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus 
Mitteln des Vereins, soweit es sich nicht um 
Spesenvergütung handelt. Somit ist jegliche 
Verteilung von Überschüssen, Rücklagen 
oder Eigenmitteln auch in indirekter Form 
während der Verbandsdauer ausgeschlos-
sen. 
2) Alle Mitglieder, die im Vorstand oder im 
Ausschuss ein Amt bekleiden, üben sämtli-
che Tätigkeiten im Interesse des Vereins frei-
willig und unentgeltlich aus. Auch die Tätig-
keit der Mitglieder in den Arbeitsgruppen 
des Vereins erfolgt freiwillig und unentgelt-
lich. Geschäftsmäßig entlohnt werden die 
Arbeitsleistung der 
Angestellten des Vereins und die Mitarbeit 
selbstständig erwerbstätiger. Diese Arbeits-
leistung beschränkt sich auf jene Leistungen, 
die eine Spezialisierung erfordern bzw. für 
die Durchführung der verwaltungsmäßigen 
und buchhalterischen Tätigkeiten notwen-
dig sind. 
 
Artikel 5 – Aufbringung der Mittel 
Die Mittel zur Erfüllung von Aufgaben und 
Zweck des Vereins werden aufgebracht 
durch: 

c) Buch der Sitzungsprotokolle und Be-
schlüsse des Vorstands; 

2. Der Verband muss ein Buch der Sitzungs-
protokolle und Beschlüsse des Kontroll-
organs führen, wenn dieses Organ er-
nannt wird.  

3. Der Verband muss weiters ein Buch der 
Sitzungsprotokolle und Beschlüsse des 
Rechnungsprüfungsorgans führen, wenn 
dieses Organ ernannt wird. 

4. Der Verband muss ein Verzeichnis der 
ehrenamtlich Tätigen führen. 

 

Art. 26 – Zweckbestimmung des Verbands-
vermögens und Gemeinnützigkeit 

1. Das Verbandsvermögen wird für die 
Ausübung der satzungsmäßigen Tätig-
keit und ausschließlich zur Realisierung 
der zivilgesellschaftlichen, solidarischen 
und gemeinnützigen Ziele verwendet. 

2. Die – auch indirekte – Ausschüttung von 
Gewinnen und Verwaltungsüberschüs-
sen, Fonds und Rücklagen mit jeglicher 
Bezeichnung an die Gründer, Mitglieder, 
Arbeitnehmer und Mitarbeiter, an Vor-
standsmitglieder und an die Mitglieder 
von anderen Verbandsorganen, auch bei 
einem Austritt oder in allen anderen Fäl-
len, in denen eine Einzelperson ihre Ver-
bandsmitgliedschaft auflöst, ist verbo-
ten. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Art. 27 – Vermögen und Geldmittel 

1. Das Vermögen des Verbandes ist unteil-
bar und setzt sich zusammen aus: 



a) Mitgliedsbeiträge; 
b) Beiträge; 
c) Stiftungen, Zuwendungen, Geschenke, 
Spenden u. dgl.; 
d) Einnahmen aus der Verbandstätigkeit und 
aus Eigenveranstaltungen; 
e) Einnahmen aus Mittelbeschaffungsinitia-
tiven gemäß Art. 7, GvD 117/2017;  
f) Einnahmen aus weiteren Tätigkeiten ge-
mäß Art. 6, GvD 117/2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) dem beweglichen und unbewegli-
chen Vermögen des Verbandes; 
b) etwaige Reservefonds, die aus dem 
Haushaltsüberschuss gebildet wer-
den; 
c) Schenkungen und Vermächtnisse. 

2. Die Geldmittel für die Organisation des 
Verbands und für die Ausübung der eige-
nen Tätigkeit bezieht der Verband aus 
folgenden Quellen: 

a) ordentliche und außerordentliche 
Mitgliedsbeiträge; 

b) öffentliche Beiträge, Beiträge von 
Privatpersonen; 

c) Vermögenserträge; 

d) Rückerstattungen im Rahmen von 
Abkommen; 

e) Erlöse aus den im allgemeinen Inte-
resse ausgeübten Tätigkeiten und 
aus den weiteren Tätigkeiten laut 
Art. 6 des Kodex des Dritten Sektors; 

f) alle anderen Einnahmen, die gemäß 
Kodex des Dritten Sektors und ge-
mäß den anderen einschlägigen Best-
immungen zulässig sind. 

3. Für die im allgemeinen Interesse geleis-
tete Tätigkeit darf der Verband nur eine 
Spesenvergütung für die nachweislich 
tatsächlich angefallenen Kosten erhal-
ten, soweit diese Tätigkeit nicht als eine 
dem Verbandszweck dienliche Nebentä-
tigkeit mit den Beschränkungen laut Art. 
6 des Kodex des Dritten Sektors ausge-
übt wird. 

 
Art. 28 – Jahresabschluss 

1. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

2. Am Ende jedes Geschäftsjahres muss der 
Vorstand die Jahresabschlussrechnung 
erstellen, die von der ordentlichen Mit-
gliederversammlung genehmigt werden 
muss. Letztere muss innerhalb von 120 
(hundertzwanzig) Tagen nach dem Ende 
des Geschäftsjahres einberufen werden, 
auf jeden Fall aber rechtzeitig, um eine 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Artikel 17 – Auflösung 
1. Für die Auflösung des Vereins ist die Ein-
berufung einer Mitgliederversammlung er-
forderlich. 
2. Zur Beschlussfassung über die Auflösung 
des Vereins und die Zuweisung des Vermö-
gens ist die Zustimmung von drei Viertel aller 
Mitglieder erforderlich. 
3. Das Vereinsvermögen wird im Falle der 
Auflösung einer anderen Körperschaft des 
Dritten Sektors, vorzugsweise einer ehren-
amtlichen Organisation mit ähnlichen Ziel-
setzungen, gestiftet. 
Zu diesem Zweck bestimmt die Mitglieder-
versammlung einen oder mehrere Liquida-
toren, die unter Einhaltung der vom GvD, Nr. 
117/2017, Art. 9 vorgegebenen Gesetzesbe-
stimmungen, die Liquidation im Sinne des 
Beschlusses vornehmen. 
 
 
 
 
 
 

Genehmigung der Jahresabschlussrech-
nung innerhalb 30. Juni zu gewährleis-
ten. 

3. Der Jahresabschluss muss in den 8 (acht) 
Tagen vor der zu seiner Genehmigung 
einberufenen Mitgliederversammlung 
am Verbandssitz hinterlegt werden; auf 
schriftliche Anfrage kann jedes Mitglied 
Einsicht nehmen in das Dokument. 

4. Zusätzlich zu der Jahresabschlussrech-
nung erstellt der Verband für jede gele-
gentliche öffentliche Spendenaktion im 
Zusammenhang mit Feierlichkeiten, Jubi-
läen oder Sensibilisierungskampagnen 
innerhalb von vier Monaten nach Ende 
des Geschäftsjahres einen gesonderten 
Bericht. Darin müssen, auch durch einen 
anschaulichen Bericht, die Einnahmen 
und Ausgaben im Zusammenhang mit je-
der dieser Feierlichkeiten, Jubiläen oder 
Sensibilisierungskampagnen klar und 
transparent dargestellt werden. 

 

Art. 29 – Auflösung des Verbands und Über-
tragung des Vermögens 

1. Die Auflösung des Verbands wird von der 
außerordentlichen Mitgliederversamm-
lung – sowohl in erster als auch in zwei-
ter Einberufung – mit Zustimmung von 
mindestens 3/4 (drei Vierteln) der Mit-
glieder beschlossen. 

2. Die Versammlung, welche die Auflösung 
beschließt, ernennt einen oder mehrere 
Liquidatoren und beschließt den Ver-
wendungszweck des Restvermögens, 
das – nach vorheriger positiver Stellung-
nahme durch das in Art. 45, Abs. 1 des 
Kodex des Dritten Sektors genannte Amt 
und vorbehaltlich einer gesetzlich vorge-
schriebenen anderweitigen Zweckbe-
stimmung – anderen Körperschaften des 
Dritten Sektors zugewiesen werden 
muss; falls die Mitgliederversammlung 
diese Körperschaften nicht bestimmt, 
geht das Vermögen – wie in Art. 9 des Ko-
dex des Dritten Sektors vorgeschrieben - 



 

 

 
 
Artikel 18 – Regelung laut ZGB 
Für alles, was in diesem Statut nicht aus-
drücklich festgelegt ist, wird auf die einschlä-
gigen Bestimmungen des Kodex des Dritten 
Sektors, des Zivilgesetzbuches und der ande-
ren einschlägigen Rechtsnormen verwiesen. 
 

an die Stiftung „Fondazione Italia Soci-
ale“. 

 

Art. 30 – Verweisbestimmung 

1. Für alles, was nicht ausdrücklich in dieser 
Satzung vorgesehen ist, gelten der Kodex 
des Dritten Sektors und seine Durchfüh-
rungsbestimmungen und das Zivilgesetz-
buch und die dazugehörigen Durchfüh-
rungsbestimmungen. 

 

 


